
 
Der Rat der Stadt Siegen genehmigt die Dringlichkeitsentscheidung vom 14.03.2002, 
gegenüber den Vertretern der Stadt Siegen im Aufsichtsrat der Siegener 
Versorgungsbetriebe GmbH für die Sitzung am 19. März 2002 zum 
Tagesordnungspunkt 4 "Neufestsetzung der Erdgas- und Wärmeabgabepreise im 
Versorgungsgebiet der Siegener Versorgungsbetriebe GmbH ab 1. April 2002" keine 
Weisung nach § 113 Abs. 1 GO NW zu erteilen. 
 




